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RS OGH 1972/1/20 3Ob2/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1972

Norm

EheG §66

Rechtssatz

Die Ermittlung des angemessenen Unterhalts der geschiedenen Ehegattin hat Feststellungen über die

Vermögensverhältnisse und Einkommensverhältnisse und die durch ihre gesellschaftliche Stellung bedingten

Bedürfnisse beider Streitteile zur Voraussetzung.
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